Die Stiftung Interkultur stellt hier einen Musterpachtvertrag (PDF-Datei)  zur Verfligung, der die

wesentlichen Aspekte anspricht. Es handelt sich lediglich um eine Orientierungshilfe. Die tatsachlichen
Regelungen héngen von den Gegebenheiten vor Ort und nicht zuletzt den Eigentimern ab und kodnnen sehr
unterschiedlich sein.  Auch muss in jedem Einzelfall gepruft  werden, welche Konditionen sinnvoll und

gewollt  sind.

PACHTVERTRAG

zwischen

- Verpichter/in —
und
Name e.V., Postadresse,
v.d.d. Vorstand: Name 1. Vors.

- Pichter/in —
wird folgender Pachtvertrag geschlossen:
§1

Die Verpéchterin verpachtet der/dem Pachter/in das ihr gehdrende Grundstiick, Gemarkung ....,
Flur ...., Flurstiick ....., mit einer GréB3e von ......, zur girtnerischen Nutzung an den/die

Pichter/in.

Die verpachtete Flache ergibt sich aus beigefiigtem Lageplan. Sie ist dort rot umrandet und ist
Bestandteil dieses Pachtvertrages.

§2
Dauer des Pachtverhaltnisses
Die Pacht beginnt am 01.01.200X und endet am 31.12.200X.

Das Pachtverhiltnis verldngert sich jeweils um X Jahre, wenn es nicht zuvor von einem der
Vertragsparteien mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf des jeweiligen Pachtjahres gekiindigt
wird.

Die Kiindigung bedarf der Schriftform durch eingeschriebenen Brief.

§3
Pachtzins
Ein Pachtzins wird nicht erhoben. Der Pichter richtet das Grundstiick auf eigene Kosten fiir den
Nutzungszweck her.

§4
Betriebskosten
Alle fiir das Grundstiick zu entrichtenden Verbrauchsabgaben, wie z.B. Strom, Wasser,
Abwasser u.4. trigt der/die Pachter/in.

Die auf das verpachtete Grundstiick entfallenen 6ffentlichen Abgaben (wie Steuern, anteilige
Kosten fiir Stralenreinigung u.s.w.) tragt der/die Verpachter/in.

Der/die Péachter/in verpflichten sich geeignete Toiletten auf dem Grundstiick aufzustellen und
deren Betriebskosten zu tragen.
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Die Stiftung Interkultur stellt hier einen Musterpachtvertrag (PDF-Datei) zur Verfügung, der die 
wesentlichen Aspekte anspricht. Es handelt sich lediglich um eine Orientierungshilfe. Die tatsächlichen 
Regelungen hängen von den Gegebenheiten vor Ort und nicht zuletzt den Eigentümern ab und können sehr 
unterschiedlich sein. Auch muss in jedem Einzelfall geprüft werden, welche Konditionen sinnvoll und 
gewollt sind.


§5

Haftung des Pichters, der Pichterin
Der/die Péachter/in tragt die Verkehrssicherungspflicht fiir das Pachtobjekt im vollen Umfang.
Er/sie hat dem/der Verpéchter/in sofern dieser/diese fiir Verkehrssicherungspflichtverletzungen
in Anspruch genommen wird, die auch der/die Pachter/in begangen hat, von Anspriichen Dritter
freizustellen und Zahlungen des/der Verpachter/in aus diesem Grunde an Dritte zu erstatten.
Der/die Péachter/in hat insbesondere dafiir Sorge zu tragen, dass vom Zugang, der Umzéunung,
den Wegen auf dem Pachtgrundstiick und etwaigen Gebduden, Anlagen und Gruben keine
Gefahren fiir andere Besucher oder Nachbarn ausgehen kann.
(Der/die Pdchter/in sollte aus ihrem eigenen Interesse eine Hafipflichtversicherung abschlief3en.
Dies musst jedoch nicht in den Vertrag.)

§6
Betreten des Grundstiicks
Die Beauftragten des/der Verpéachter/in sind zum Betreten und zur Besichtigung des Grundstiicks
nach vorheriger Anmeldung jederzeit berechtigt.

§7
Auflosung des Pachtvertrages
Die Parteien kdnnen nach Vertragsabschlul Vereinbarungen iiber die vorzeitige Auflosung des
Pachtverhéltnisses und die Riickgabe des Pachtgegenstandes schlieen.

§8
Beendigung des Pachtverhiltnisses
Bei Ende des Pachtvertrages hat der/die Pachter/in den Pachtgegenstand vollstindig gerdaumt und
sauber zuriickzugeben.

§9
) Nachtrigliche Anderungen
Nachtriaglich Anderungen und Ergidnzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform.

(Verpachter/in) (Pachter/in)





